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C.  Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 

anderer Behörden und Dienststellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der 

Bezirksregierung 

 

 
 Anerkennung einer Stiftung (Post 

Familienstiftung) 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

21.13.-St.2378 

 

Düsseldorf, den 08. Juli 2024 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die  

 

„Post Familienstiftung“ 

 

mit Sitz in Korschenbroich gemäß § 80 BGB in 

Verbindung mit § 2 StiftG NRW anerkannt. Die 

Stiftung ist seit dem 25.06.2024 rechtsfähig. 

 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2024 S.253 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Bekanntmachung über die genehmi-

gungsfreie Zulässigkeit für ein Vor-

haben der LANXESS Deutschland 

GmbH in Krefeld 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

53.04-9021122-0022-A15-0050/24 

 

Düsseldorf, den, 08. Juli 2024 

 

Bekanntmachung über die genehmigungsfreie 

Zulässigkeit für ein Vorhaben der LANXESS 

Deutschland GmbH in Krefeld 

 

Anzeige nach § 15 (1) und (2 a) BImSchG zur 

störfallrelevanten Änderung des Preventolbe-

triebes durch Anpassung der Sicherheitstechnik 

und Änderungen im Formular 3 

 

Die LANXESS Deutschland GmbH betreibt am 

Standort des ChemPark Uerdingen an der 

Rheinuferstraße 7-9 in 47829 Krefeld eine nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

genehmigungsbedürftige Anlage zur Herstellung 

von Materialschutzprodukten (Preventolbetrieb). 

Die Genehmigungsbedürftigkeit der v. g. Anlage 

ergibt sich aus § 1 i. V. m. Nr. 4.1.21 (G, E) des 

Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbe-

dürftige Anlagen (4. BImSchV).  
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Bei dem Betriebsgelände der LANXESS Deutsch-

land GmbH handelt es sich aufgrund des Vorhan-

denseins von gefährlichen Stoffen, die die in         

Anhang 1 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

genannten Mengenschwellen erreichen oder über-

schreiten, um einen Betriebsbereich der oberen 

Klasse gemäß § 3 (5 a) BImSchG i. V. m. § 2 Nr. 2 

der 12. BImSchV. Im Preventolbetrieb werden 

Stoffe gehandhabt, die dem Anwendungsbereich 

der Störfall-Verordnung unterliegen, so dass die 

Anlage sicherheitsrelevanter Teil des Betriebsberei-

ches ist.  

 

Gegenstand der vorliegenden störfallrelevanten    

Änderung ist die Anpassung der Sicherheitstechnik 

und Änderungen im Formular 3. 

 

Im Hinblick auf verursachte Geräuschemissionen, 

luftgetragene Emissionen, entstehende Abfälle     

sowie das Abwasser sind mit dem Vorhaben im 

Vergleich zum Status Quo nachteilige Auswirkun-

gen verbunden, die offensichtlich geringfügig sind. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine Wesentlich-

keit der angezeigten Änderung i. S. d. § 16 (1) BIm-

SchG nicht vorliegt und somit ein Änderungsgeneh-

migungsverfahren entbehrlich ist.  

 

Nach Prüfung der Anzeige gemäß § 15 (2 a) BIm-

SchG ist ferner festzustellen, dass durch die störfall-

relevante Änderung der angemessene Sicherheits-

abstand zu benachbarten Schutzobjekten nicht erst-

malig unterschritten, der bereits unterschrittene     

Sicherheitsabstand räumlich nicht noch weiter      

unterschritten sowie keine erhebliche Gefahrener-

höhung ausgelöst wird. Die störfallrelevante Ände-

rung bedarf somit keiner Genehmigung nach § 16 a 

BImSchG. 

 

Im Auftrag 

gez. Thomas Jansen 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2024 S. 253 

 

 

 

 Bekanntmachung über die genehmi-

gungsfreie Zulässigkeit für ein Vor-

haben der BASF Personal Care and 

Nutrition GmbH in Düsseldorf 
 

Bezirksregierung Düsseldorf 

53.04-9350370-0030-A15-0097/24 

 

Düsseldorf, den 02. Juli 2024 

 

Bekanntmachung über die genehmigungsfreie 

Zulässigkeit für ein Vorhaben der BASF Perso-

nal Care and Nutrition GmbH in Düsseldorf 

 

Anzeige nach § 15 Abs. 1 und Abs. 2 a BImSchG 

zur störfallrelevanten Änderung der Verede-

lungsbetriebe durch Änderung der Abteilung 

520 durch Herstellung von Veresterungen einer 

kurzkettigen Carbonsäure mit verzweigten und 

unverzweigten Fettalkoholen 

 

Die BASF Personal Care and Nutrition GmbH be-

treibt am Standort an der Henkelstraße 67 in 40589 

Düsseldorf eine nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftige 

Anlage zur Herstellung von Spezialprodukten aus 

Fettrohstoffen (Veredelungsbetriebe). Die Geneh-

migungsbedürftigkeit der v. g. Anlage ergibt sich 

aus § 1 i. V. m. Nr. 4.1.2 des Anhangs 1 der Ver-

ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 

BImSchV). Bei dem Betriebsgelände der BASF 

Personal Care and Nutrition GmbH handelt es sich 

aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen 

Stoffen, die die in Anhang 1 der Störfall-Verord-

nung (12. BImSchV) genannten Mengenschwellen 

erreichen oder überschreiten, um einen Betriebsbe-

reich der oberen Klasse gemäß § 3 Abs. 5 a BIm-

SchG i. V. m. § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV. In der 

Anlage Veredelungsbetriebe werden Stoffe gehand-

habt, die dem Anwendungsbereich der Störfall-Ver-

ordnung unterliegen, so dass die Anlage sicherheits-

relevanter Teil des Betriebsbereiches ist.  

 

Gegenstand der vorliegenden von der Anzeigenden 

eingestuften störfallrelevanten Änderung ist die   

Änderung der Abteilung 520 durch Herstellung von 

Veresterungen einer kurzkettigen Carbonsäure mit 

verzweigten und unverzweigten Fettalkoholen       

sowie die Aufarbeitung der o.a. Ester in bestehen-

den Raffinationsbehältern sowie bestehenden Des-

tillationsanlagen. 

 

Im Hinblick auf verursachte Geräuschemissionen, 

luftgetragene Emissionen, entstehende Abfälle     

sowie das Abwasser sind mit dem Vorhaben im 

Vergleich zum Status Quo keine nachteiligen Aus-

wirkungen verbunden. Im Ergebnis ist festzustellen, 

dass eine Wesentlichkeit der angezeigten Änderung 

i. S. d. § 16 Abs. 1 BImSchG nicht vorliegt und     

somit ein Änderungsgenehmigungsverfahren ent-

behrlich ist.  

 

Den Anzeigeunterlagen liegt auch eine anlagensi-

cherheitstechnische Stellungnahme einer nach           

§ 29 b BImSchG anerkannten sachverständigen 

Person bei. Nach Prüfung der Anzeige gemäß § 15 

Abs. 2 a BImSchG ist demnach ferner festzustellen, 

dass gutachterlich bestätigt durch die störfallrele-

vante Änderung der angemessene Sicherheitsab-

stand zu benachbarten Schutzobjekten nicht erstma-

lig unterschritten, der bereits unterschrittene Sicher-

heitsabstand räumlich nicht noch weiter unterschrit-

ten sowie keine erhebliche Gefahrenerhöhung aus-

gelöst wird. Ebenfalls gutachterlich bestätigt wird 
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der Stand der Sicherheitstechnik. Die störfallrele-

vante Änderung bedarf somit keiner Genehmigung 

nach § 16 a BImSchG. 

 

Im Auftrag 

gez. Dietmar Schöbernig 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2024 S. 254 

 

 

C. Rechtsvorschriften und                     

Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 

 

 Bekanntmachung über die Feststel-

lung der Jahresrechnung des 

Zweckverbands LANDFOLGE 

Garzweiler für das Haushaltsjahr 

2023 
 

Bekanntmachung über die Feststellung der Jahres-

rechnung des Zweckverbands LANDFOLGE Garz-

weiler für das Haushaltsjahr 2023 

 

Gemäß § 96 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird 

hiermit öffentlich bekannt gemacht: 

 

In seiner Verbandsversammlung am 12. Juni 2024 

hat der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler 

die vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mön-

chengladbach geprüfte und bestätigte Jahresrech-

nung 2023 festgestellt und dem Verbandsvorsteher 

einstimmig die uneingeschränkte Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Jahre-

süberschuss von 107.505,58 Euro ab. Dieser wird in 

Höhe von 62.947,56 Euro der Ausgleichsrücklage 

und in Höhe von 44.558,02 Euro der Allgemeinen 

Rücklage zugeführt. 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-

prüfers: 

 

„Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverban-

des nach § 95 der GO NRW - bestehend aus der Bi-

lanz zum 31.12.2023, der Finanz- und der Ergebnis-

rechnung sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-

gebericht des Zweckverbandes für das Haushalts-

jahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 

2023 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der    

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in    

allen wesentlichen Belangen den für den 

Zweckverband geltenden gemeindehaushalts-

rechtlichen Vorschriften des Landes Nord-

rhein-Westfalen sowie der ergänzenden        

Satzung und vermittelt unter Beachtung der 

GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-

lage zum 31.12.2023 sowie ihrer Ertragslage 

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023 bis 

zum   31. Dezember 2023 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes zum 31.12.2023. In allen    

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-

richt in Einklang mit dem Jahresabschluss,    

entspricht den gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 322 Abs. 

3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 

keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-

keit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

geführt hat.“ 

 

Die Feststellung der Jahresrechnung 2023 mit allen 

Anlagen sowie der Beschluss über die Jahresrech-

nung und die Entlastung des Verbandsvorstehers 

liegen bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-

schlusses in der Geschäftsstelle des Zweckver-

bands, In Kuckum 68a, 41812 Erkelenz, während 

der Geschäftszeiten von Montag bis Donnerstag 

von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag von 

08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus. 

 

Erkelenz, den 27. Juni 2024 

 

gez. Harald Zillikens 

Verbandsvorsteher 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2024 S.255 
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